
Pforzheim, 15.04.2013

Mandanteninformation I/2013

Arbeitszeugnis - kein Anspruch des Arbeitnehmers auf Dank und gute Wünsche
Altersgrenzen in Betriebsvereinbarungen
Lohnt sich die Rentenversicherungspflicht für Minijobber?
Kürzung der Abfindung bei älteren Arbeitnehmern
Mietrechtsänderungsgesetz (ab 01.05.2013!)
TERMINSACHE: Altverlust aus privaten Wertpapiergeschäften
Nachbesserungsverlangen beim Kauf eines Neuwagens
Rücktritt vom Kaufvertrag wegen zu viel Kraftstoffverbrauch
Verschweigen eines Mangels beim Hausverkauf
Basiszinssatz / Verzugszinssatz
"Düsseldorfer Tabelle" 2013 mit höherem Selbstbehalt für Unterhaltspflichtige

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend haben wir für Sie wieder aktuelle Informationen aus dem Wirtschafts-, Arbeits- und allg. Zivilrecht
aufgearbeitet. Für Fragen im Zusammenhang mit den dargestellten Informationen, Neuregelungen und aktuellen
Urteilen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine
Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.

Arbeitszeugnis - kein Anspruch des Arbeitnehmers auf Dank und gute Wünsche

Der Arbeitgeber ist gesetzlich nicht verpflichtet, das Arbeitszeugnis mit Formulierungen abzuschließen, in denen
er dem Arbeitnehmer für die geleisteten Dienste dankt, dessen Ausscheiden bedauert oder ihm für die Zukunft
alles Gute wünscht. Das hat das Bundesarbeitsgericht am 11.12.2012 entschieden.

Das einfache Zeugnis muss mindestens Angaben zu Art und Dauer der Tätigkeit enthalten. Der Arbeitnehmer
kann jedoch verlangen, dass sich die Angaben darüber hinaus auf Leistung und Verhalten im Arbeitsverhältnis
(qualifiziertes Zeugnis) erstrecken. Aussagen über persönliche Empfindungen des Arbeitgebers gehören damit
nicht zum notwendigen Zeugnisinhalt. Ist der Arbeitnehmer mit einer vom Arbeitgeber in das Zeugnis
aufgenommenen Schlussformel nicht einverstanden, kann er nur die Erteilung eines Zeugnisses ohne diese
Formulierung verlangen.

Folgender Sachverhalt lag dieser Entscheidung zugrunde: Nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erteilte
ein Arbeitgeber seinem ehemaligen Arbeitnehmer ein Arbeitszeugnis mit einer überdurchschnittlichen Leistungs-
und Verhaltensbeurteilung. Das Zeugnis endet mit den Sätzen: "Herr K. scheidet zum 28.02.2009 aus betriebsbe-
dingten Gründen aus unserem Unternehmen aus. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute." Der
Arbeitnehmer hat die Auffassung vertreten, der Schlusssatz sei unzureichend und entwerte sein gutes Zeugnis.
Er habe Anspruch auf die Formulierung: "Wir bedanken uns für die langjährige Zusammenarbeit und wünschen
ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute."

Die Richter des Bundesarbeitsgerichts führten dazu in ihrer Begründung aus, dass Schlusssätze in Zeugnissen,
mit denen Arbeitgeber in der Praxis oft persönliche Empfindungen wie Dank oder gute Wünsche zum Ausdruck
bringen, nicht "beurteilungsneutral" sind, sondern geeignet, die objektiven Zeugnisaussagen zu Führung und
Leistung des Arbeitnehmers zu bestätigen oder zu relativieren.

Wenn ein Arbeitgeber solche Schlusssätze formuliert und diese nach Auffassung des Arbeitnehmers mit dem üb-
rigen Zeugnisinhalt nicht in Einklang stehen, ist der Arbeitgeber nur verpflichtet, ein Zeugnis ohne Schlussformel
zu erteilen. Auch wenn in der Praxis, insbesondere in Zeugnissen mit überdurchschnittlicher Leistungs- und Ver-
haltensbeurteilung, häufig dem Arbeitnehmer für seine Arbeit gedankt wird, kann daraus mangels einer
gesetzlichen Grundlage kein Anspruch auf eine Dankesformel abgeleitet werden.



Altersgrenzen in Betriebsvereinbarungen

Altersgrenzen in Betriebsvereinbarungen, nach denen das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Kalendermonats
endet, in dem der Arbeitnehmer die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht, sind
wirksam.

In einem vom Bundesarbeitsgericht am 05.03.2013 entschiedenen Fall war ein im Jahr 1942 geborener Arbeit-
nehmer seit 1980 in einem Unternehmen beschäftigt. Nach der von beiden Parteien unterzeichneten "Einstel-
lungsmitteilung" war das Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine beim Unternehmen
bestehende Gesamtbetriebsvereinbarung aus dem Jahr 1976 sah die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit
Erreichen des 65. Lebensjahres vor. Dieses vollendete der Arbeitnehmer im August 2007. Der Arbeitnehmer
klagte nun gegen die Beendigung seines Arbeitsverhältnisses.

Die Bundesrichter kamen zu dem Entschluss, dass Gesamtbetriebsrat und Arbeitgeber in einer freiwilligen
Gesamtbetriebsvereinbarung eine Altersgrenze für die Beendigung von Arbeitsverhältnissen regeln
können. Die Grundsätze von Recht und Billigkeit sind gewahrt, wenn die Altersgrenze an den Zeitpunkt anknüpft,
zu dem der Arbeitnehmer die Regelaltersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen kann. Eine
solche Regelung verstößt nicht gegen das Verbot der Altersdiskriminierung. Die Vereinbarung eines unbefristeten
Arbeitsverhältnisses ist auch keine die Altersgrenzenregelung der Gesamtbetriebsvereinbarung verdrängende
einzelvertragliche Abmachung.

Lohnt sich die Rentenversicherungspflicht für Minijobber?

Minijobber, deren Arbeitsverhältnis bis zum 31.12.2012 begründet wurde, sind von der
Rentenversicherungspflicht befreit, hatten aber die Möglichkeit zur Versicherungspflicht zu optieren.

Ab dem 01.01.2013 wurde für Minijobber die Versicherungspflicht in der Rentenversicherung (RV) als Re-
gelfall eingeführt. Sie haben demnach den pauschalen RV-Beitrag des Arbeitgebers von 15 % bis zum
allgemeinen Beitragssatz der gesetzlichen RV von 18,9 % im Jahr 2013 zu ergänzen.

Beispiel: Bei einem monatlichen Arbeitsentgelt von 450,00 € beträgt der RV-Beitrag (450,00 € x 18,9 % =)
85,05 €. Der Arbeitgeber übernimmt (450,00 € x 15 % =) 67,50 €, der Arbeitnehmer trägt demnach 17,55 €.

Bitte beachten Sie jedoch, dass die monatliche Mindestbeitragsbemessungsgrenze in der RV ab dem 01.01.2013
175,00 € beträgt und der Eigenanteil in späteren Jahren sich so verändert wie der Beitragssatz.

Bei einem monatlichen Arbeitsentgelt von 150,00 € beträgt der RV-Mindestbeitrag (175 € x 18,9 % =) 33,08 €.
Entsprechend übernimmt der Arbeitgeber (150,00 € x 15 % =) 22,50 €. Der Arbeitnehmer trägt demnach die
Differenz zum Mindestbeitrag in Höhe von 10,58 €.

Durch die RV-Pflicht ergeben sich für Minijobber aber folgende Vorteile:

· Die Beschäftigungszeit wird in vollem Umfang auf die erforderliche Mindestversicherungszeit (Wartezeit)
für alle Leistungen der Rentenversicherung angerechnet.

· Durch die Berücksichtigung als vollwertige Pflichtbeitragszeit kann der Anspruch auf Leistungen der
Rentenversicherung (Rehabilitationsleistungen, Renten wegen Erwerbsminderung) erfüllt oder
aufrechterhalten werden. Das Entgelt wird in voller Höhe für die Rentenberechnung berücksichtigt. Bei
einer Befreiung des Arbeitnehmers von der Rentenversicherungspflicht zählen die Beschäftigungszeiten
nur anteilig für die Wartezeiten. Die Rente errechnet sich dann nur aus dem Arbeitgeberanteil.

· Durch die Aufstockung kann sich im Einzelfall ein früherer Rentenbeginn ergeben.

· Der Minijobber erfüllt durch die Aufstockung die Zugangsvoraussetzungen für eine private
Altersvorsorge mit staatlicher Förderung (Riester-Förderung) für sich und gegebenenfalls sogar für den
Ehepartner. Die Zahlung eines jährlichen Eigenbeitrags von 60,00 € kann bei Minijobbern schon
ausreichen, um die volle Zulage zu erhalten. Die Grundzulage beträgt 154,00 € und für Kinder 185,00 €
pro Jahr. Für Kinder, die ab dem 01.01.2008 geboren wurden, werden 300,00 € pro Jahr gewährt.

Das Gesetz räumt grundsätzlich die Möglichkeit ein, sich - auch später noch - von der RV-Pflicht befreien
zu lassen. Die Befreiung wirkt aber erst nach Ablauf des Kalendermonats, in dem die Meldung bei der
Minijobzentrale eingegangen ist.



Kürzung der Abfindung bei älteren Arbeitnehmern

Nach den Europäischen Richtlinien zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleich-
behandlung in Beschäftigung und Beruf kann ein Sozialplan vorsehen, dass bei Mitarbeitern, die älter als
54 Jahre sind, die ihnen zustehende Abfindung auf der Grundlage des frühestmöglichen Rentenbeginns
berechnet werden darf. Sie muss jedoch mindestens die Hälfte der Summe betragen, die bei der
Standardberechnungsmethode zu zahlen wäre.

Eine Diskriminierung liegt allerdings vor, wenn in der Berechnung berücksichtigt wird, dass die Möglichkeit einer
vorzeitigen Altersrente wegen einer Behinderung besteht.

Mietrechtsänderungsgesetz (ab 01.05.2013!)

Die Neuregelungen im Mietrecht sollen Anreize für den Vermieter zur energetischen Sanierung schaffen, den
Mieter bei den Energiekosten entlasten, die Position des Mieters bei der Umwandlung von Miete in Eigentum
stärken und das sog. Mietnomadentum unterbinden.

Nachfolgend sollen die wichtigsten Änderungen, die der Gesetzgeber mit dem Mietrechtsänderungsgesetz
erreichen will, aufgezeigt werden:

Energetische Modernisierung:

· Größeres Gewicht erhält der neu geschaffene Tatbestand der "energetischen Modernisierung". Er
umfasst Maßnahmen, die zur Einsparung von Energie in Bezug auf die Mietsache beitragen, etwa die
Dämmung der Gebäudehülle oder den Einsatz von Solartechnik für die Warmwasserbereitung. Rein
klimaschützende Maßnahmen oder Maßnahmen wie die Installation einer Fotovoltaikanlage auf dem
Dach, deren Strom der Vermieter in das öffentliche Stromnetz einspeist, muss der Mieter zwar dulden,
sie berechtigen aber nicht zur Mieterhöhung.

· Energetische Modernisierungen sollen für eine begrenzte Zeit von 3 Monaten nicht mehr zu einer Miet-
minderung führen. Ab dem 4. Monat kann eine Mietminderung wie bisher geltend gemacht werden,
sofern die Baumaßnahme bis dahin nicht abgeschlossen und die Nutzung der Wohnung weiter
beeinträchtigt ist. Der vorübergehende Minderungsausschluss gilt nur für energetische
Modernisierungen. Unberührt bleibt das Recht des Mieters zur Mietminderung, wenn die Wohnung
wegen der Baumaßnahmen nicht mehr benutzbar ist.

· Die Kosten von Modernisierungsmaßnahmen können wie bisher mit jährlich maximal 11 % auf die Miete
umgelegt werden. Energetische Modernisierungsmaßnahmen erhöhen diesen Prozentsatz nicht. Kosten
für Erhaltungsaufwendungen, die mit Modernisierungen verbunden sind, berechtigen nicht zur
Mieterhöhung.

· Der Beginn von Modernisierungsmaßnahmen kann nicht mehr dadurch verzögert werden, dass der
Mieter vorträgt, die gesetzlich vorgesehene Umlage von Modernisierungskosten stelle eine für ihn
unzumutbare wirtschaftliche Härte dar. Diese Härtefallprüfung wird in das spätere
Mieterhöhungsverfahren verlagert. Der Härteeinwand ist künftig schriftlich und fristgebunden
vorzubringen. Der Vermieter soll den Mieter in der Ankündigung aber auf Form und Frist hinweisen. Der
Härtegrund der fehlenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit wird geprüft, auch der Abwägungsmaßstab
wird nicht verschärft. Der Mieter soll also seinen umfassenden Schutz vor Mieterhöhungen behalten und
muss, wenn der Härtegrund gegeben ist, trotz zu duldender Modernisierung später eine mögliche
erhöhte Miete nicht zahlen.

· Die formalen Anforderungen an die Begründungspflichten des Vermieters bei Modernisierungen werden
gesenkt. Der Vermieter kann sich etwa auf anerkannte Pauschalwerte berufen, um die
Wärmeleitfähigkeit alter Fenster zu beschreiben, die ausgetauscht werden sollen.

· In den Vorschriften über die ortsübliche Vergleichsmiete wird gesetzlich klargestellt, dass die
energetische Ausstattung und Beschaffenheit bei der Bildung der ortsüblichen Vergleichsmiete zu
berücksichtigen sind.

Vorgehen gegen das sog. Mietnomadentum:

· Räumungssachen sind künftig vorrangig von den Gerichten zu bearbeiten: Denn der Vermieter oder Ver-
pächter kann auch bei wirksamer Kündigung des Vertrags seine Leistung - nämlich die
Besitzüberlassung - nicht eigenmächtig zurückhalten. Deshalb sind Räumungsprozesse schneller als
andere Zivilprozesse durchzuführen.



· Mit einer neuen Sicherungsanordnung kann der Mieter in Verfahren wegen Geldforderungen vom
Gericht verpflichtet werden, für das während eines Gerichtsverfahrens Monat für Monat auflaufende Nut-
zungsentgelt eine Sicherheit (z. B. Bürgschaft, Hinterlegung von Geld) zu leisten. Befolgt der Mieter bei
einer Räumungsklage wegen Zahlungsverzugs eine vom Gericht erlassene Sicherungsanordnung nicht,
kann der Vermieter im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes schneller als bislang ein Räumungsurteil
erwirken.

· Die in der Praxis entwickelte "Berliner Räumung" wird auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. Hat ein
Vermieter vor Gericht ein Räumungsurteil erstritten, kann der Gerichtsvollzieher die Wohnung räumen,
ohne gleichzeitig die - oft kostenaufwendige - Wegschaffung und Einlagerung der Gegenstände in der
Wohnung durchzuführen. Die Räumung kann also darauf beschränkt werden, den Schuldner aus dem
Besitz der Wohnung zu setzen. Die Haftung des Vermieters für die vom Schuldner zurückgelassenen
Gegenstände wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit begrenzt.

Die Änderungen treten am 01.05.2013, die Vorschriften zum Contracting (§ 556 c BGB) am 01.07.2013 in Kraft.

TERMINSACHE: Altverlust aus privaten Wertpapiergeschäften

Mit der Unternehmenssteuerreform 2008 wurde die Einführung einer Abgeltungssteuer für Einkünfte aus Kapital-
vermögen sowie Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften beschlossen. Der Abzug von Verlusten aus Ak-
tienverkäufen kann seitdem nur mit Gewinnen aus solchen Geschäften verrechnet bzw. in künftige Jahre
vorgetragen werden. Ein Verlustrücktrag in das Vorjahr ist nicht möglich. Anleger, die noch steuerlich
verrechenbare Verluste aus privaten Wertpapiergeschäften aus der Zeit vor Einführung der Abgeltungssteuer
haben (also vor 2009), sollten beachten, dass diese Veräußerungsverluste nur noch mit bis zum 31.12.2013
realisierten Wertpapierveräußerungsgewinnen verrechnet werden können. Danach ist eine Altverlustverrechnung
nur noch mit Gewinnen aus Veräußerungen von Edelmetall, Kunstgegenständen oder Devisen innerhalb der
einjährigen Spekulationsfrist möglich (soweit diese jährlich mindestens 600,00 € betragen) oder mit Gewinnen
aus dem Verkauf vermieteter Immobilien innerhalb der 10jährigen Spekulationsfrist.

Anmerkung: Zur Geltendmachung der "Altverluste" muss der Anleger diese Verrechnung bei seinem Finanzamt
beantragen. Sofern Sie noch nicht verrechnete Altverluste haben, sollten Sie sich umgehend zu den
Möglichkeiten einer Verrechnung beraten lassen.

Nachbesserungsverlangen beim Kauf eines Neuwagens

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich am 06.02.2013 in einer Entscheidung mit der Frage zu befassen, ob sich
der Käufer eines Neuwagens noch auf die fehlende Fabrikneuheit des Fahrzeugs berufen kann, wenn er die
Abnahme des an Lackierung und Karosserie beschädigten Fahrzeugs nicht generell abgelehnt, sondern zunächst
eine Beseitigung der Schäden verlangt hat und diese anschließend nur unzureichend gelungen ist.

Im entschiedenen Fall bestellte ein Käufer bei einem Autohändler einen Neuwagen zum Preis von 39.000,00 €.
Bei Auslieferung verweigerte er die Annahme des Fahrzeugs wegen Schäden an der Lackierung und der
Karosserie und verlangte Nachbesserung. Gestützt auf ein Sachverständigengutachten, das die daraufhin
vorgenommene Nachbesserung für nicht ordnungsgemäß erachtet hatte, lehnte er eine Übernahme des
Fahrzeugs erneut ab und trat vom Vertrag zurück. Der Käufer nahm den Händler auf Rückzahlung der geleisteten
Anzahlung, Freistellung von den zur Finanzierung eingegangenen Darlehensverbindlichkeiten sowie Ersatz von
Sachverständigenkosten in Anspruch.

Der BGH stellte in dem Urteil fest, dass der Käufer eines Neuwagens grundsätzlich erwarten kann, dass die von
ihm verlangte Nachbesserung technisch den Zustand herbeiführt, der dem werksseitigen Auslieferungsstandard
entspricht. Verlangt der Käufer eines Neuwagens die Beseitigung von Mängeln, verzichtet er damit nicht auf die
mit der Neuwagenbestellung vereinbarte Beschaffenheit einer Fabrikneuheit des Fahrzeugs.

Wird durch die Nachbesserungsarbeiten ein Fahrzeugzustand, wie er normalerweise bei einer
werksseitigen Auslieferung besteht, nicht erreicht, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Der als
Beschaffenheit vereinbarte fabrikneue Zustand des Fahrzeugs ist ein maßgeblicher Gesichtspunkt bei der
Kaufentscheidung und spielt auch wirtschaftlich eine Rolle, da Fahrzeuge, die nicht mehr als fabrikneu gelten, mit
deutlichen Preisabschlägen gehandelt werden.



Rücktritt vom Kaufvertrag wegen zu viel Kraftstoffverbrauch

Ein Käufer kann vom Kaufvertrag zurücktreten, wenn der gekaufte Neuwagen auch unter Testbedingungen über
10 % mehr Kraftstoff verbraucht als im Verkaufsprospekt angegeben. Das haben die Richter des Oberlandesge-
richts Hamm am 07.02.2013 entschieden.

Er sei zum Rücktritt berechtigt, weil dem Fahrzeug eine Beschaffenheit fehle, die er nach dem Verkaufsprospekt
habe erwarten dürfen. Der Käufer müsse zwar wissen, dass die tatsächlichen Verbrauchswerte von vielen
Einflüssen und der individuellen Fahrweise abhingen und nicht mit Prospektangaben gleichzusetzen seien. Er
könne aber erwarten, dass die im Prospekt angegebenen Werte unter Testbedingungen reproduzierbar seien.

Von dem vom Autohändler zurückzuzahlenden Kaufpreis ist allerdings ein Abzug zu machen, den der Käufer als
Entschädigung für die bisherige Fahrzeugnutzung zu leisten habe.

Verschweigen eines Mangels beim Hausverkauf

Wer bei dem Verkauf eines Hauses den Umfang eines bestehenden Mangels nicht vollständig und korrekt be-
schreibt, kann trotz eines Gewährleistungsausschlusses wegen Arglist auf Schadensersatz haften. Wenn der Ver-
käufer nach gravierenden Schäden durch Marderfraß sein Dach nur teilsaniert und fortbestehende Schäden in
anderen Bereichen des Daches für möglich hält, muss er dies dem Käufer gegenüber offenbaren. Sonst kann
dieser die Sanierungskosten vom Verkäufer ersetzt verlangen.

In einem Fall aus der Praxis hatte der Käufer ein mit einem Wohnhaus bebautes Grundstück erworben. Im Kauf-
vertrag wurde die Gewährleistung ausgeschlossen. Die Verkäufer erklärten, ihnen seien keine versteckten
Mängel bekannt. Einige Monate später stellte der Käufer fest, dass im Bereich der Speicherdecke die vorhandene
Dämmung großflächig durch Marderfraß zerstört und mit Marderkot versetzt war. Der Käufer nahm daraufhin die
Vorbesitzer auf Schadensersatz in Höhe von knapp 25.000,00 € in Anspruch und warf ihnen vor, den
gravierenden Mangel arglistig verschwiegen zu haben. Diese erwiderten, sie hätten im Jahr 2004 die
Dachisolierung teilerneuert und seien davon ausgegangen, damit sämtliche marderbedingten Schäden beseitigt
zu haben.

Das Oberlandesgericht Koblenz stellte in seiner Entscheidung vom 15.01.2013 unter Einbeziehung des Sachver-
ständigengutachtens fest, dass beim Kauf des Hauses die Dachisolierung durch Marderbefall weitgehend zerstört
gewesen sei. Bei der Teilsanierung hätten es die Verkäufer mindestens für möglich gehalten und in Kauf genom-
men, dass auch das restliche Dach befallen sei. Aufgrund der Vorgeschichte und wegen des gravierenden
Umfangs der Schäden sei diese Möglichkeit naheliegend gewesen. Denn der Marder hatte sich etwa ein Jahr im
Dachbereich aufgehalten und nach Wahrnehmung der Verkäufer einen unvorstellbaren Lärm verursacht. Nach
Teilöffnung des Daches hätten sie zwingend zu dem Schluss kommen müssen, dass der Marder die
Dachdämmung nicht nur in Teilbereichen, sondern umfangreich zerstört hatte.

Dies hätten sie bei Abschluss des Vertrages dem Hauserwerber mitteilen müssen, um diesem die Möglichkeit zu
eröffnen, den Schadensumfang näher zu untersuchen und den beabsichtigten Vertragsschluss nochmals zu
überdenken. Das Verschweigen dieser Umstände führe zur Haftung der Verkäufer wegen Arglist und verdränge
damit auch den Gewährleistungsausschluss im Kaufvertrag.

Basiszinssatz / Verzugszinssatz

Verzugszinssatz ab 1.1.2002: (§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern:
Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern:
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Basiszinssatz nach § 247 Abs. 1 BGB
maßgeblich für die Berechnung von Verzugszinsen

seit 01.01.2013 = -0,13 %
01.01.2012 -31.12.2012 = 0,12 %
01.07.2011 -31.12.2011 = 0,37 %



"Düsseldorfer Tabelle" 2013 mit höherem Selbstbehalt für Unterhaltspflichtige

Seit dem 01.01.2013 gilt die neue "Düsseldorfer Tabelle". Der notwendige Selbstbehalt für Erwerbstätige, die für
Kinder bis zum 21. Lebensjahr unterhaltspflichtig sind, wurde von 950,00 € auf 1.000,00 € erhöht. Für nicht er-
werbstätige Unterhaltsverpflichtete stieg der Selbstbehalt auf 800,00 €. Die Anpassung berücksichtigt so die
Erhöhung der "Hartz-IV"-Sätze zum 01.01.2013.

Ferner wurden die Selbstbehalte bei Unterhaltspflichten gegenüber Ehegatten, Mutter/Vater eines nichtehelichen
Kindes, volljährigen Kindern oder Eltern angehoben:

Unterhaltspflicht gegenüber Selbstbehalt bis-
her

Selbstbehalt ab
2013

Kindern bis 21 Jahre (im Haushalt eines Elternteils und allge-
meine Schulausbildung), Unterhaltspflichtiger erwerbstätig:

950 € 1.000 €

Kindern bis 21 Jahre (im Haushalt eines Elternteils und allge-
meine Schulausbildung), Unterhaltspflichtiger nicht erwerbs-
tätig:

770 € 800 €

anderen volljährigen Kindern: 1.150 € 1.200 €
Ehegatten oder Mutter/Vater eines nichtehelichen Kindes: 1.050 € 1.100 €
Eltern: 1.500 € 1.600 €

Der Kindesunterhalt wurde zum 01.01.2013 nicht erhöht. Der Unterhalt richtet sich nach dem steuerlichen Kinder-
freibetrag. Da es bei dem Kinderfreibetrag 2013 keine Erhöhung gibt, steigen auch die Unterhaltsbeträge nicht.

In der "Düsseldorfer Tabelle", die vom Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegeben wird, werden in
Abstimmung mit den anderen Oberlandesgerichten und der Unterhaltskommission des Deutschen
Familiengerichtstages e. V. Unterhaltsleitlinien, u. a. Regelsätze für den Kindesunterhalt, festgelegt.
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